
Anhang 5 «Geomatik + Vermessung» zum Organisationsreglement des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements (OrgR TED)
vom 2. Juli 2024



1 Ausgabenbewilligungskompeten-
zen sowie Einnahmeverzicht DC GBL AL PL Bemerkung

1.1 Neue einmalige Ausgaben bis Fr. 300'000 bis Fr. 50'000 bis 10'000

1.2 Neue wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 15'000

1.3 Gebundene einmalige Ausgaben bis Fr. 600'000.- bis Fr. 50'000.- bis Fr. 10'000.-

1.4 Gebundene wiederkehrende Ausga-
ben

bis Fr. 30'000.-

1.5 Freigabe von Kreditreserven
(Art. 48 Abs. 2 FHR)
1 Die Freigabe von Reserven für Ausgabenbe-
schlüsse des Stadtrats, des Gemeinderats oder der
Gemeinde erfolgt durch die Departementsvorstehen-
den und in den übrigen Fällen durch die beschluss-
fassende Instanz.
2 Die Departementsvorstehenden können abwei-
chend von Abs. 1 für ihren Bereich generelle Pro-
zesse und besondere Zuständigkeiten für die Reser-
vefreigabe festlegen.

Ja
für Kredite, die auf
Stufe Stadtrat und
VTE beschlossen
wurden



2 Vergabekompetenzen DC GBL AL PL

2.1 Vergaben; inkl. Mitteilung
Präqualifikationsentscheid, Zuschlag
inklusive allfällige Optionen mittels
anfechtbarer Verfügung

bis Fr. 900'000 bis 50'000 bis 10'000

2.2 Ausschluss von Vergabeverfahren In unbegrenzter
Höhe

bis Fr. 50'000.- bis Fr. 10'000.-

2.3 Ermächtigung für Erhöhung des
Vergabebetrags für unvorhergesehene
Zusatzarbeiten, entsprechend den
Festlegungen im Vergabeentscheid
(Weisung oder Verfügung)

Ja Ja Ja



3 Verfügungsbefugnisse gegenüber
Dritten DC GBL AL PL

3.1 Entscheid über IDG-Gesuche gemäss
§ 24 IDG
(§ 24. 1 Wer Zugang zu Informationen gemäss § 20
Abs. 1 will, stellt ein schriftliches Gesuch.

2 Auf mündliche Anfragen hin kann das öffentliche
Organ mündlich Auskunft erteilen.)

 Ja, sofern kein Fall
von Art. 12 ROAB
vorliegt.

3.2 Verfügung über Realakte gemäss
§ 10c VRG
(§ 10 c. 1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann
von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist,
welche sich auf öffentliches Recht stützen und
Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie:

a. widerrechtliche Handlungen unterlässt, ein-
stellt oder widerruft,

b. die Folgen widerrechtlicher Handlungen be-
seitigt,

c. die Widerrechtlichkeit von Handlungen fest-
stellt.

2 Die Behörde erlässt eine Anordnung.

Ja Ja (Stadtgeometer)



4 Vertragsbefugnisse DC GBL AL PL

4.1 Werkverträge, Aufträge, Planer-/Inge-
nieurverträge, Kaufverträge über Mobi-
lien sowie in Einzelfällen weitere
Verträge, mit Ausnahme der Annahme
von Schenkungen an die Stadt Zürich
bzw. deren Dienstabteilungen,
sofern rechtskräftige
Ausgabenbewilligung und ausreichend
Budgetmittel sowie rechtskräftige
Vergabe vorhanden.

in unbeschränkter
Höhe
im Aufgabenbereich
von GeoZ
(Ziff. 7.2.3 DGA,
Anhang 2 zu ROAB)

Bis 50'000
im Aufgabenbereich
des jeweiligen GB

bis Fr. 10'000
im Aufgabenbereich
des jeweiligen AL

4.2 Miet-/Pachtverträge, sofern
rechtskräftige Ausgabenbewilligung
und ausreichende Budgetmittel
vorhanden

In unbeschränkter
Höhe
im Aufgabenbereich
des GeoZ
(Ziff. 7.2.3 DGA,
Anhang 2 zu ROAB)

4.3 Abschluss von Vergleichen über die
Ausrichtung von Schadenersatzzah-
lungen in haftpflichtrechtlichen Angele-
genheiten im Aufgabenbereich des
GeoZ (Ziff. 7.2.3 DGA, Anhang 2 zu
ROAB)

bis Fr. 200'000 bis 50'000 Bis 10'000



5 Sonstige rechtsgeschäftliche Be-
fugnisse DC GBL AL PL

5.1 Prozessführungsbefugnis in Verwal-
tungs-, Straf- und Zivilsachen, ein-
schliesslich adhäsionsweises Geltend-
machen von Schadenersatzforderun-
gen in Strafverfahren sowie Rechtsöff-
nungsbegehren bei privatrechtlichen
Forderungen;

Ja
sofern eine Voll-
macht des Vorste-
hers / der Vorstehe-
rin vorliegt

5.2 Stellen von Strafanträgen bei Sachbe-
schädigungen z.Hd. Strafverfolgungs-
behörde

Ja Ja

5.3 Befugnis zum Vollzug von Notariats-
und Grundbuchgeschäften für
Dienstbarkeiten und
Grundbuchanmerkungen, die die
amtliche Vermessung betreffen

Stadtgeometerin
oder Stadtgeometer
(ad personam)

5.4 Zahlungsfreigabeberechtigung ge-
mäss Art. 86 Abs. 2 FHR für das ge-
samte GeoZ

Ja Ja, nur GBL Dienste

5.5 Zuständigkeit für Mahnungen an direkt
unterstellte Mitarbeitende von
Organisationseinheiten gemäss Art.
34bis AB PR
(Art. 34bis Mahnung, Zuständigkeit und Verfah-
ren
1 Zuständig für die Mahnung und die Beurtei-
lung über die Zielerreichung nach einer Mah-
nung ist die Anstellungsinstanz. Diese kann mit

Ja Ja



Zustimmung der oder des Departementsvorste-
henden die Zuständigkeit für Mahnungen an ihr
direkt unterstellte Leitungen von Organisati-
onseinheiten delegieren.
2 Anträge auf eine Mahnung und über die Beur-
teilung der Zielerreichung nach einer Mahnung
werden von der direkt vorgesetzten Stelle der
oder des betroffenen Angestellten unter Mitwir-
kung des Personaldienstes verfasst.
3 Die Angestellten werden zur Mahnung ange-
hört. Die Zielerreichung wird in einem Beurtei-
lungsgespräch besprochen und schriftlich do-
kumentiert.
4 Human Resources Management kann für die
Zielsetzung und Beurteilung bei Mahnungen
spezielle Vorlagen vorsehen.)

6. Kreditabrechnungen DC GBL AL PL

Kreditabrechnungen für neue Ausgaben
(Art. 50 Abs. 4 FHR)

Ja

bis Fr. 500 000.-


